
Der Verein führt den Namen
Die Freie Selbsthilfe 
Satzung:

§1 Der Verein Die Freie Selbsthilfe mit Sitz in Gütersloh verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck ist:
1)Förderung und Erprobung gesunde Lebensweisen durch Selbsthilfegruppen. 
2)Sensibilisierung der Öffentlichkeit für erkrankungen und behinderungen. So wie 
Information über Selbsthilfe, Medizin, Hilfsangebote und Kunst und Kultur.
3)Mitwirken an Inklusion´s Perspektiven 
4)Rehabilitation durch sport. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
1)Selbsthilfegruppen 
2)Aufklärende Printmedien  / Aufklärende Internetpräsen
3)Zusammenkunft zwecks Sport 
4)Freizeitaktivitäten.

§2 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

§3 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§5 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins
An Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe Gütersloh 

§6 Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der
Antrag auf Mitgliedschaft muss schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Sollte 
der Vorstand die Mitgliedschaft ablehnen, kann der Interessent bei der 
Mitgliederversammlung Berufung einlegen. Die Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ist endgültig. 

§7 Eine Mitgliedschaft kann durch Tod, Austritt oder Ausschluss beendet werden. Ein 
Austritt ist jeweils zum Quartalsende möglich und muss mindestens sechs Wochen vor 
Ende der Mitgliedschaft beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. Der Ausschluss 
kann vom Vorstand einstimmig beschlossen werden. Dem Betroffenen steht das Recht 
der Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Die Mitgliederversammlung beschließt 
den Ausschluss endgültig. Hierfür ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder
notwendig. 



§8 Die Mitglieder zahlen Beiträge, deren Höhe von der Mitgliederversammlung bestimmt 
werden.

§9 Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversammlung bestimmt werden . 

§10 Der Vorstand besteht aus 1. und 2. Vorsitzende/n und dem/derSchatzmeister/in. 

§11 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit des 
Vorstands beträgt ein Jahr. Sie verlängert sich jedoch um den Zeitraum bis zur nächsten
Mitgliederversammlung. 

§12 Der Verein wird jeweils durch zwei Vorstandsmitglieder gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten. 

§13 Der Vorstand fasst seine Beschlüsseauf Vorstandsitzungen. Zu diesen 
Vorstandsitzungen lädt der/die1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der/die2. 
Vorsitzende schriftlich ein. Eine Einladung per E-‐Mail ist zulässig. 

§14 Der Vorstand darf keine finanziellen Verpflichtungen eingehen, die das Vermögen des 
Vereins übersteigen. 

§15 Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. Sie hat im ersten 
Halbjahr eines jeden Jahres stattzufinden. 

§16 Vorrangige Aufgaben der Mitgliederversammlung sind die Beschlussfassung über die 
Höhe der Mitgliedsbeiträge, Entlastung und Neuwahl des Vorstandes und 
Satzungsänderungen. 

§17 Fordern mindestens ¼ der Mitglieder schriftlich und unter Bekanntgabe der Gründe die
Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, hat der Vorstand die 
außerordentliche Mitgliederversammlung unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich binnen 14 Tage einzuberufen. Soweit es sich nicht um Satzungsänderungen 
handelt, kann die Tagesordnung noch während der Mitgliederversammlung ergänzt 
oder geändert werden. 

§18 Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit mindestens einem 
Drittel der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Alle anderen Beschlüsse erfolgen mit 
der Mehrheit der erschienen Mitglieder, wobei Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmungen nicht gewertet werden. 

§19 Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Das Protokoll muss von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern 
unterschrieben werden. Bei Protokollen zur Mitgliederversammlung unterschreibt 
zusätzlich der/die während der Mitgliederversammlung gewählte Schriftführer/in 

§20 Soll der Verein aufgelöst werden, hat der Vorstand zu einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung zu laden, deren einziger Tagesordnungspunkt die Auflösung 
des Vereins ist. Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung mit einer Mehrheit 
von ¾ der anwesenden Mitglieder beschließen. Sie beschließt darüber hinaus, wie ein 
noch bestehendes Vereinsvermögen zu verwerten ist. 



Am 06.1.2020 um 18 Uhr kamen  Personen in  Buxelstraße 50, 33334 Gütersloh Haus 63 
Konferenzraum 3 zusammen  (siehe  beiliegende  Anwesenheits‐/Unterschriftenliste) um an der 
Vorstand Sitzung der Freien Selbsthilfe teilzuhaben.

Folgen Tagesordnung hat er mit gebracht:
1) Beratung und Festlegung der Satzung des Vereins  
2) Vorstandsizung wer darf Teilnehmen.
3) Vereins kosten für Sozial schwache.
4) Freie Sport Stunde
5) Kontführung

1) Christian Dorn erklärte das Änderung an der Vereins Satzung zwecks Gemeinnützigkeit 
vorgenommen würden.
Er verlas die Satzung und einstimmig würde diese per Handzeichen angenommen.

2) Mirko Dorn bat um Abstimmung das alle Vereins Mitglieder an Vorstand Sitzung Teilhaben 
dürfen jedoch nicht müssen.
Und somit auch bei Abstimmung eine gültige stimme heten. und einstimmig würde diese per 
Handzeichen angenommen.

3) Ramona Timmer bat darum Kapital schwache (Personen unter der Armutsgrenze) von allen 
kosten des Vereins Freistellen zu dürfen.
Sie gelang mit 4 Befürworter eine Mehrheit.

4) Es Kamm zu einer allgemein Diskussion über die Sport Stunde. Resultate wahren das es 
spätestens März losgehen soll. Und das Christian Dorn damit beauftragt wird mehre 
Kostenvoranschläge für Unfallversicherung für den Gruppen Sport einzuholen.
Und nach separate abspreche mit Meik Baustian und Mirko Dorn ein Angebot annimmt. diese sollte
jedoch auch nur eine geringe Laufzeit vorerst haben.

5) Meik Baustian bestand darauf ein neues Konto für den Verein zu machen, eins was alle 
Geldtransfer zu lest.
Und kein Dispo besitzen soll. Den vorschlage ein Giro Konto bei der Commerzbank für 0 € 
Kontoführungsgebühren zu eröffnen. Befürworteten 6 Stimmen und somit die Mehrheit. Christian 
Dorn würde beauftragt diese umzusetzen.
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